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Änderungsentwurf des Fernsprechentgeltzuschussgesetzes (FeZG) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Der Fachverband nimmt zum oben angeführten Änderungsentwurf des Fernsprechentgeltzu-
schussgesetzes wie folgt Stellung: 
 
Der Fachverband  begrüßt die Zielsetzung des Änderungsentwurfes des Fernsprechentgeltzu-
schussgesetzes, den derzeit auf Sprachtelefonie eingeschränkten Anspruch der Grundgebühren-
befreiung für sozial Schwache auf alle Kommunikationsdienste auszudehnen.  
 
Dieser Schritt kann als Beitrag dazu dienen, die Nutzung von Breitbandinternet und anderen 
Kommunikationsdiensten auf eine möglichst breite Basis zu stellen und diese Dienste auch sozial 
Schwächeren vermehrt zugänglich zu machen. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass diese Initi-
ative nur ein Teil der dringend notwendigen nationalen Umsetzung der vorgeschlagenen Maß-
nahmen zur Förderung der Nutzung des Internets sein kann. Dazu liegen von mehreren Gremien 
(IKT Task-Force, RTR-GmbH) ensprechende Vorschläge vor. 
 
Klargestellt werden sollte im vorliegenden Entwurf, dass sich die Ausweitung des Anspruchs auf 
Zuschussleistung von reiner Sprachtelefonie auf „Kommunikationsdienste“ bezieht. Diesbezüglich 
sind die Erläuterungen (Allgemeiner Teil, Abs. 3) insofern irreführend, als dass dort nur die Aus-
weitung des Anspruchs auf eine Zuschussleistung von reinen Sprachtelefoniediensten auf „Tele-
kommunikationsdienste“ angeführt ist. Dies widerspricht insofern dem neuen vorgeschlagenem § 
2 wo von der „Erbringung eines Kommunikationsdienstes“ die Rede ist. 
 
Wir ersuchen um Berücksichtung unserer Stellungnahme. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

  
Mag. Günther Singer 
Obmann 

Mag. René Tritscher LL.M. 
Geschäftsführer 
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